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12.) Bekanntmachung der 4. Änderung der Friedhofssatzung für den  
Kommunalfriedhof der Stadt Ochtrup 
 
 
 
 
Bestätigung: 
 
Es wird nach § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) bestätigt, dass der 
Wortlaut des nachstehenden Beschlusses mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt und dass 
nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO verfahren worden ist. Hiermit wird die Bekanntma-
chung angeordnet. 
 
48607 Ochtrup, den 11.05.2021 

        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 

 
 
 

Bekanntmachung 

 
4. Änderung der Friedhofssatzung für den Kommunalfriedhof der Stadt Ochtrup 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der 
Rat der Stadt Ochtrup in seiner Sitzung am 29.04.2021 folgende 4. Änderung der Friedhofs-
satzung beschlossen: 
 
 

§1 
 
§ 19 Absatz 1 und 2 werden wie folgt geändert: 
 
(1)  Für Grabmale und andere bauliche Anlagen dürfen nur solche Werkstoffe verwendet 

werden, die der Würde des Ortes entsprechen. 
 
(2)  Die Mindeststärke der Grabmale ist der Technischen Anleitung zur Standsicherheit von 

Grabmalanlagen der Deutschen Natursteinakademie e.V. in der jeweils gültigen Fas-
sung zu entnehmen. Im Übrigen gilt § 22. 

 
§ 2 

 
§ 20 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
(2) Den Anträgen sind beizufügen:  
 

a)  Der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1 : 10 unter An-
gabe des Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der Schrift, der Ornamente 
und der Symbole sowie der Fundamentierung.  

 
b)  Soweit es zum Verständnis erforderlich ist, Zeichnungen der Schrift, der Ornamen-

te und der Symbole im Maßstab 1 : 1 unter Angabe des Materials, seiner Bearbei-
tung, des Inhalts, der Form und der Anordnung.  

 
In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1 : 10 oder das Auf-
stellen einer Attrappe in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden.  
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§ 3 

 
§ 22 wird wie folgt geändert: 
 
(1) Zum Schutz der Allgemeinheit und des Nutzungsberechtigen sind die Grabmale nach 

der Technische Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen der Deutschen Na-
tursteinakademie e.V., in der jeweils gültigen Fassung so zu fundamentieren und zu 
befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter 
Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. Dies gilt für sonstige bauliche Anla-
gen entsprechend. 

 
(2) Die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die Größe und Stärke 

der Fundamente, bestimmt die Friedhofsverwaltung gleichzeitig mit der Zustimmung 
nach § 20. Die Friedhofsverwaltung kann überprüfen, ob die vorgeschriebene Funda-
mentierung durchgeführt worden ist. 

 
(3) entfällt 
 
 

§ 4 
 
Die Satzung tritt am Tag ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Ochtrup in Kraft. 
 
Hinweis:  
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit gemäß §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NW), in Verbindung mit § 2 (4) der Bekanntmachungsver-
ordnung und § 11 (1) der Hauptsatzung der Stadt Ochtrup in den jeweils geltenden Fassun-
gen öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die vorstehende Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
 
48607 Ochtrup, den 11.05.2021 
 

        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
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13.) Bekanntmachung der vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes  
Nr. 9 L „Baugebiet zwischen Vechte und Metelener Damm“ der Stadt 
Ochtrup 
hier:  Aufstellungsbeschluss gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 

Baugesetzbuch (BauGB) und öffentliche Auslegung gemäß § 13 
Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 25.05.2021 
bis 25.06.2021 

 

 
 
 
 

Bekanntmachung 

 
Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 L „Baugebiet zwischen Vechte 
und Metelener Damm“ der Stadt Ochtrup 
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 Baugesetz-

buch (BauGB) und öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 25.05.2021 bis 25.06.2021 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung der Stadt Och-
trup hat in seiner Sitzung am 10.05.2021 beschlossen, die Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 9 L „Baugebiet zwischen Vechte und Metelener Damm“ im vereinfachten Verfahren ge-
mäß § 13 des Baugesetzbuches (BauGB) ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB aufzustellen und die öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. 
§ 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist die Erhöhung der Grund- und Geschoss-
flächenzahl sowie die Anhebung der Traufhöhe. 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und wird wie folgt begrenzt: 
 
Im Norden durch die nördliche Grenze des Flurstückes 472 sowie den Niehoffs Kamp 

tlw., 
 
im Osten durch die östlichen Grenzen der Flurstücke 468 und 467, 
 
im Süden durch den Metelener Damm tlw., 
 
im Westen durch die westlichen Grenzen der Flurstücke 473 und 472. 
 
Die angegebenen Flurstücke und Straßen liegen in der Flur 75 der Gemarkung Ochtrup. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 9 L soll in der Weise vereinfacht geändert werden, dass für die 
Grundstücke entlang des Niehoffs Kamp die Grund- und Geschossflächenzahlt auf 0,4 an-
gehoben und die Traufhöhe auf 5,0 m erhöht wird. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 9 L „Baugebiet zwischen Vechte und Metelener 
Damm“ mit Begründung wird vom 25.05.2021 bis einschließlich 25.06.2021 im Fachbereich 
III – Planen, Bauen und Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, während 
der Dienststunden 
 
 montags - mittwochs  von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 08.30 – 12.00 Uhr 
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zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. Um vorherige Terminabsprache, z.B. per Tele-
fon unter 02553/73-350, per E-Mail: angelika.kurz@ochtrup.de oder schriftlich wird gebeten. 
Auch sind die Unterlagen auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter www.ochtrup.de, Pla-
nen, Bauen & Umwelt, Aktuelle Planverfahren und Projekte, im angegebenen Zeitraum ein-
sehbar. Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen beispielsweise schriftlich, zur 
Niederschrift oder per E-Mail vorgebracht werden. Nicht fristgerecht eingereichte Stellung-
nahmen können bei Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Soweit 
in den textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien ande-
rer Art, etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der Stadt 
Ochtrup an vorgenannter Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 
DIN-Normen werden vom Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und kön-
nen auch über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie 
sind außerdem beim Deutschen Patentamt hinterlegt. 
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Pinnwand unter „Aktuelle Amtsblätter und Amtsblattarchiv“ abgeru-
fen werden.  
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 2 Abs. 
1 BauGB und der Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht.  
 
48607 Ochtrup, den 11.05.2021 
 

        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
 

http://www.ochtrup.de/
http://www.ochtrup.de/
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14.) Bekanntmachung der vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes  
Nr. 4 W „Baugebiet östlich der von-Buchholtz-Straße“ der Stadt Ochtrup 
hier:  Aufstellungsbeschluss gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 

Baugesetzbuch (BauGB) und öffentliche Auslegung gemäß § 13 
Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 25.05.2021 
bis 25.06.2021 

 

 
 

Bekanntmachung 

 
Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 W „Baugebiet östlich der von-
Buchholtz-Straße“ der Stadt Ochtrup 
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 Baugesetz-

buch (BauGB) und öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 25.05.2021 bis 25.06.2021 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung der Stadt Och-
trup hat in seiner Sitzung am 10.05.2021 beschlossen, die Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 4 W „Baugebiet östlich der von-Buchholtz-Straße“ im vereinfachten Verfahren gemäß § 
13 des Baugesetzbuches (BauGB) ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB aufzustellen und die öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist die Ausweisung einer zweigeschossigen 
Bauweise mit Erhöhung der Grund- und Geschossflächenzahl sowie die Erweiterung der 
überbaubaren Fläche. 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und wird wie folgt begrenzt: 
 
Im Norden durch die von-Buchholtz-Straße tlw. und die Capellestraße tlw., 
 
im Osten durch die östliche und südliche Grenze des Flurstückes 425, die südliche 

Grenze des Flurstückes 262 tlw., die östlichen Grenzen der Flurstücke 
257, 258 und 259, 

 
im Süden durch die südliche Grenze des Flurstückes 259, 
 
im Westen durch die von-Buchholtz-Straße tlw.. 
 
Die angegebenen Flurstücke und Straßen liegen in der Flur 87 der Gemarkung Ochtrup. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 4 W soll in der Weise vereinfacht geändert werden, dass 
 

• die überbaubare Fläche erweitert wird und eine zweigeschossige Bauweise mit einer 
Grundflächenzahl von 0,4 und einer Geschossflächenzahl von 0,8 ausgewiesen wird 
sowie 

 

• die Traufhöhe auf maximal 5,0 m und die Fristhöhe auf maximal 11,0 m begrenzt 
wird. 

 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 4 W „Baugebiet östlich der von-Buchholtz-Straße“ mit 
Begründung wird vom 25.05.2021 bis einschließlich 25.06.2021 im Fachbereich III – Planen, 
Bauen und Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, während der Dienst-
stunden 
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 montags - mittwochs  von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 08.30 – 12.00 Uhr 
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. Um vorherige Terminabsprache, z.B. per Tele-
fon unter 02553/73-350, per E-Mail: angelika.kurz@ochtrup.de oder schriftlich wird gebeten. 
Auch sind die Unterlagen auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter www.ochtrup.de, Pla-
nen, Bauen & Umwelt, Aktuelle Planverfahren und Projekte, im angegebenen Zeitraum ein-
sehbar. Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen beispielsweise schriftlich, zur 
Niederschrift oder per E-Mail vorgebracht werden. Nicht fristgerecht eingereichte Stellung-
nahmen können bei Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Soweit 
in den textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien ande-
rer Art, etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der Stadt 
Ochtrup an vorgenannter Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 
DIN-Normen werden vom Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und kön-
nen auch über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie 
sind außerdem beim Deutschen Patentamt hinterlegt. 
 
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Pinnwand unter „Aktuelle Amtsblätter und Amtsblattarchiv“ abgeru-
fen werden.  
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 2 Abs. 
1 BauGB und der Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht.  
 
48607 Ochtrup, den 11.05.2021 
 

        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 

http://www.ochtrup.de/
http://www.ochtrup.de/
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15.) Bekanntmachung der vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes  
Nr. 30 „Wohn- und Gewerbegebiet Deipenbrook“ der Stadt Ochtrup 
hier:  Aufstellungsbeschluss gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 

Baugesetzbuch (BauGB) und öffentliche Auslegung gemäß § 13 
Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 25.05.2021 
bis 25.06.2021 

 

 
 
 
 
 

Bekanntmachung 

 
Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 30 „Wohn- und Gewerbegebiet  
Deipenbrook“ der Stadt Ochtrup 
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 Baugesetz-

buch (BauGB) und öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 25.05.2021 bis 25.06.2021 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung der Stadt Och-
trup hat in seiner Sitzung am 10.05.2021 beschlossen, die Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 30 „Wohn- und Gewerbegebiet Deipenbrook“ im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 
des Baugesetzbuches (BauGB) ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB aufzustellen und die öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist die Erweiterung der überbaubaren Flä-
che. 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und umfasst die Flurstücke 
216 und 339, Flur 56, Gemarkung Ochtrup. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 30 soll in der Weise vereinfacht geändert werden, dass die überbau-
bare Fläche entlang des Fuß- und Radweges mit einem Abstand von 3,0 m ausgewiesen 
wird. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 30 „Wohn- und Gewerbegebiet Deipenbrook“ mit Be-
gründung wird vom 25.05.2021 bis einschließlich 25.06.2021 im Fachbereich III – Planen, 
Bauen und Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, während der Dienst-
stunden 
 
 montags - mittwochs  von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 08.30 – 12.00 Uhr 
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. Um vorherige Terminabsprache, z.B. per Tele-
fon unter 02553/73-350, per E-Mail: angelika.kurz@ochtrup.de oder schriftlich wird gebeten. 
Auch sind die Unterlagen auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter www.ochtrup.de, Pla-
nen, Bauen & Umwelt, Aktuelle Planverfahren und Projekte, im angegebenen Zeitraum ein-
sehbar. Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen beispielsweise schriftlich, zur 
Niederschrift oder per E-Mail vorgebracht werden. Nicht fristgerecht eingereichte Stellung-
nahmen können bei Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Soweit 
in den textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien ande-
rer Art, etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der Stadt 
Ochtrup an vorgenannter Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 

http://www.ochtrup.de/
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DIN-Normen werden vom Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und kön-
nen auch über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie 
sind außerdem beim Deutschen Patentamt hinterlegt. 
 
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Pinnwand unter „Aktuelle Amtsblätter und Amtsblattarchiv“ abgeru-
fen werden.  
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 2 Abs. 
1 BauGB und der Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht.  
 
48607 Ochtrup, den 11.05.2021 
 

        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 

http://www.ochtrup.de/
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16.) Bekanntmachung der vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes  
Nr. 38 a „Baugebiet östlich der Bollhorststraße“ der Stadt Ochtrup 
hier:  Aufstellungsbeschluss gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 

Baugesetzbuch (BauGB) und öffentliche Auslegung gemäß § 13 
Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 25.05.2021 
bis 25.06.2021 

 

 
 
 
 
 

Bekanntmachung 

 
Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 38 a „Baugebiet östlich der Boll-
horststraße“ der Stadt Ochtrup 
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 Baugesetz-

buch (BauGB) und öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 25.05.2021 bis 25.06.2021 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung der Stadt Och-
trup hat in seiner Sitzung am 10.05.2021 beschlossen, die Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 38 a „Baugebiet östlich der von-Buchholtz-Straße“ im vereinfachten Verfahren gemäß § 
13 des Baugesetzbuches (BauGB) ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB aufzustellen und die öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist die Änderung einer textlichen Festset-
zung. 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und umfasst die Flurstücke 
693 und 694, Flur 27, Gemarkung Ochtrup. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 38 a soll in der Weise vereinfacht geändert werden, dass die textli-
che Festsetzung unter Ziffer 4 wie folgt geändert wird: 
 
„Höhere Traufhöhen infolge vor- und zurückspringender Gebäudeteile sind unbeachtlich, 
wenn die zulässige Traufhöhe im Übrigen auf mindestens 60 % der Trauflänge der jeweiligen 
Gebäudeseite eingehalten wird. Für Dachausbauten sind Flachdächer zulässig.“ 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 38 a „Baugebiet östlich der von-Buchholtz-Straße“ mit 
Begründung wird vom 25.05.2021 bis einschließlich 25.06.2021 im Fachbereich III – Planen, 
Bauen und Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, während der Dienst-
stunden 
 
 montags - mittwochs  von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 08.30 – 12.00 Uhr 
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. Um vorherige Terminabsprache, z.B. per Tele-
fon unter 02553/73-350, per E-Mail: angelika.kurz@ochtrup.de oder schriftlich wird gebeten. 
Auch sind die Unterlagen auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter www.ochtrup.de, Pla-
nen, Bauen & Umwelt, Aktuelle Planverfahren und Projekte, im angegebenen Zeitraum ein-
sehbar. Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen beispielsweise schriftlich, zur 
Niederschrift oder per E-Mail vorgebracht werden. Nicht fristgerecht eingereichte Stellung-
nahmen können bei Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Soweit 

http://www.ochtrup.de/
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in den textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien ande-
rer Art, etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der Stadt 
Ochtrup an vorgenannter Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 
DIN-Normen werden vom Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und kön-
nen auch über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie 
sind außerdem beim Deutschen Patentamt hinterlegt. 
 
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Pinnwand unter „Aktuelle Amtsblätter und Amtsblattarchiv“ abgeru-
fen werden.  
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 2 Abs. 
1 BauGB und der Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht.  
 
48607 Ochtrup, den 11.05.2021 
 
 

        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
 

http://www.ochtrup.de/
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17.) Bekanntmachung der vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes  
Nr. 17 a „Baugebiet Akazienstraße“ der Stadt Ochtrup 
hier:  Aufstellungsbeschluss gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 

Baugesetzbuch (BauGB) und öffentliche Auslegung gemäß § 13 
Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 25.05.2021 
bis 25.06.2021 

 

 
 
 

Bekanntmachung 

 
Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 a „Baugebiet Akazienstraße“ der 
Stadt Ochtrup 
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 Baugesetz-

buch (BauGB) und öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 25.05.2021 bis 25.06.2021 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung der Stadt Och-
trup hat in seiner Sitzung am 10.05.2021 beschlossen, die Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 17 a „Baugebiet Akazienstraße“ im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 des Baugesetz-
buches (BauGB) ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufzustel-
len und die öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB 
durchzuführen. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist eine geringfügige Erweiterung der über-
baubaren Fläche. 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und wird wie folgt begrenzt: 
 
Im Norden durch die Brookstraße tlw, Flur 67, 
 
im Osten durch die Wegeparzelle Flurstück 528 sowie die östlichen Grenzen der 

Flurstücke 462 und 438, Flur 67 und die östliche Grenze des Flurstückes 
319, Flur 56, 

 
im Süden durch die nördliche Grenze des Flurstückes 319 tlw, Flur 56, 
 
im Westen durch die westliche Grenze des Flurstückes 209, die Akazienstraße tlw., 

die westlichen Grenzen der Flurstücke 147 und 150, die südliche Grenze 
des Flurstückes 334 tlw., den Kiefernweg tlw., die südliche Grenze des 
Flurstückes 542 und die westlichen Grenzen der Flurstücke 542 und 396, 
Flur 67. 

 
Die angegebenen Flure, Flurstücke und Straßen liegen in der Gemarkung Ochtrup. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 17 a soll in der Weise vereinfacht geändert werden, dass geringfügi-
ge Erweiterungen und Anpassungen der überbaubaren Flächen vorgenommen werden. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 17 a „Baugebiet Akazienstraße“ mit Begründung wird 
vom 25.05.2021 bis einschließlich 25.06.2021 im Fachbereich III – Planen, Bauen und Um-
welt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, während der Dienststunden 
 
 montags - mittwochs  von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 08.30 – 12.00 Uhr 
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zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. Um vorherige Terminabsprache, z.B. per Tele-
fon unter 02553/73-350, per E-Mail: angelika.kurz@ochtrup.de oder schriftlich wird gebeten. 
Auch sind die Unterlagen auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter www.ochtrup.de, Pla-
nen, Bauen & Umwelt, Aktuelle Planverfahren und Projekte, im angegebenen Zeitraum ein-
sehbar. Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen beispielsweise schriftlich, zur 
Niederschrift oder per E-Mail vorgebracht werden. Nicht fristgerecht eingereichte Stellung-
nahmen können bei Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Soweit 
in den textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien ande-
rer Art, etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der Stadt 
Ochtrup an vorgenannter Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 
DIN-Normen werden vom Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und kön-
nen auch über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie 
sind außerdem beim Deutschen Patentamt hinterlegt. 
 
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Pinnwand unter „Aktuelle Amtsblätter und Amtsblattarchiv“ abgeru-
fen werden.  
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 2 Abs. 
1 BauGB und der Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht.  
 
48607 Ochtrup, den 11.05.2021 
 

        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 

http://www.ochtrup.de/
http://www.ochtrup.de/
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18.) Bekanntmachung der vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes  
Nr. 14 a „Baugebiet Grüner Weg zwischen Gausebrink und Lessing-
straße“ der Stadt Ochtrup 
hier:  Aufstellungsbeschluss gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 

Baugesetzbuch (BauGB) und öffentliche Auslegung gemäß § 13 
Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 25.05.2021 
bis 25.06.2021 

 

 
 

Bekanntmachung 

 
Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 a „Baugebiet Grüner Weg  
zwischen Gausebrink und Lessingstraße“ der Stadt Ochtrup 
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 Baugesetz-

buch (BauGB) und öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 25.05.2021 bis 25.06.2021 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung der Stadt Och-
trup hat in seiner Sitzung am 10.05.2021 beschlossen, die Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 14 a „Baugebiet Grüner Weg zwischen Gausebrink und Lessingstraße“ im vereinfachten 
Verfahren gemäß § 13 des Baugesetzbuches (BauGB) ohne Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufzustellen und die öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 
BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist die Ausweisung einer zweigeschossigen 
Bauweise mit einer Grundflächenzahl von 0,4 und einer Geschossflächenzahl von 0,8. 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und wird wie folgt begrenzt: 
 
Im Norden durch die Gronauer Straße tlw., 
 
im Osten durch die Lessingstraße tlw., 
 
im Süden durch den Grünen Weg tlw., 
 
im Westen durch den Gausebrink tlw.. 
 
Die angegebenen Straßen liegen in der Flur 37 der Gemarkung Ochtrup. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 14 a soll in der Weise vereinfacht geändert werden, dass eine zwei-
geschossige Bauweise mit einer Grundflächenzahl von 0,4 und einer Geschossflächenzahl 
von 0,8 ausgewiesen wird, Gleichzeitig wird die überbaubare Fläche geringfügig erweitert 
und an die neuen Grundstücksgrenzen im Bereich der Lessingstraße angepasst. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 14 a „Baugebiet Grüner Weg zwischen Gausebrink 
und Lessingstraße“ mit Begründung wird vom 25.05.2021 bis einschließlich 25.06.2021 im 
Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 48607 Och-
trup, während der Dienststunden 
 
 montags - mittwochs  von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 08.30 – 12.00 Uhr 
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. Um vorherige Terminabsprache, z.B. per Tele-
fon unter 02553/73-350, per E-Mail: angelika.kurz@ochtrup.de oder schriftlich wird gebeten. 
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Auch sind die Unterlagen auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter www.ochtrup.de, Pla-
nen, Bauen & Umwelt, Aktuelle Planverfahren und Projekte, im angegebenen Zeitraum ein-
sehbar. Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen beispielsweise schriftlich, zur 
Niederschrift oder per E-Mail vorgebracht werden. Nicht fristgerecht eingereichte Stellung-
nahmen können bei Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Soweit 
in den textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien ande-
rer Art, etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der Stadt 
Ochtrup an vorgenannter Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 
DIN-Normen werden vom Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und kön-
nen auch über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie 
sind außerdem beim Deutschen Patentamt hinterlegt. 
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Pinnwand unter „Aktuelle Amtsblätter und Amtsblattarchiv“ abgeru-
fen werden.  
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 2 Abs. 
1 BauGB und der Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht.  
 
48607 Ochtrup, den 11.05.2021 
 

        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 

http://www.ochtrup.de/
http://www.ochtrup.de/
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19.) Bekanntmachung der vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes  
Nr. 44 L „Gewerbe- und Industriegebiet zwischen B 54/Hauptstraße und  
Eichendorffallee“ der Stadt Ochtrup 
hier:  Aufstellungsbeschluss gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 

Baugesetzbuch (BauGB) und öffentliche Auslegung gemäß § 13 
Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 25.05.2021 
bis 25.06.2021 

 

 
 
 
 
 

Bekanntmachung 

 
Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 44 L „Gewerbe- und Industriegebiet 
zwischen B 54/Hauptstraße und Eichendorffallee“ der Stadt Ochtrup 
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 Baugesetz-

buch (BauGB) und öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 25.05.2021 bis 25.06.2021 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung der Stadt Och-
trup hat in seiner Sitzung am 10.05.2021 beschlossen, die Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 44 L „Gewerbe- und Industriegebiet zwischen B 54/Hauptstraße und Eichendorffallee“ im 
vereinfachten Verfahren gemäß § 13 des Baugesetzbuches (BauGB) ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufzustellen und die öffentliche Auslegung ge-
mäß § 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist die Erweiterung der überbaubaren Fläche 
zur Straße Am Langenhorster Bahnhof. 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und umfasst die Flurstücke 
701 und 280, Flur 74, Gemarkung Ochtrup. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 44 L soll in der Weise vereinfacht geändert werden, dass die Bau-
grenze entlang der Straße Am Langenhorster Bahnhof mit einem Abstand von 7,00 m aus-
gewiesen wird. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 44 L „Gewerbe- und Industriegebiet zwischen B 
54/Hauptstraße und Eichendorffallee“ mit Begründung wird vom 25.05.2021 bis einschließ-
lich 25.06.2021 im Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hin-
terstr. 20, 48607 Ochtrup, während der Dienststunden 
 
 montags - mittwochs  von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 08.30 – 12.00 Uhr 
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. Um vorherige Terminabsprache, z.B. per Tele-
fon unter 02553/73-350, per E-Mail: angelika.kurz@ochtrup.de oder schriftlich wird gebeten. 
Auch sind die Unterlagen auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter www.ochtrup.de, Pla-
nen, Bauen & Umwelt, Aktuelle Planverfahren und Projekte, im angegebenen Zeitraum ein-
sehbar. Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen beispielsweise schriftlich, zur 
Niederschrift oder per E-Mail vorgebracht werden. Nicht fristgerecht eingereichte Stellung-
nahmen können bei Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Soweit 
in den textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien ande-
rer Art, etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der Stadt 

http://www.ochtrup.de/
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Ochtrup an vorgenannter Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 
DIN-Normen werden vom Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und kön-
nen auch über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie 
sind außerdem beim Deutschen Patentamt hinterlegt. 
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Pinnwand unter „Aktuelle Amtsblätter und Amtsblattarchiv“ abgeru-
fen werden.  
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 2 Abs. 
1 BauGB und der Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht.  
 
48607 Ochtrup, den 11.05.2021 
 

        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 

http://www.ochtrup.de/
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20.) Bekanntmachung der vereinfachten Änderung Bebauungsplan Nr. 113 
„Baugebiet westlich der Turmstraße“ der Stadt Ochtrup 
hier:  Aufstellungsbeschluss gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 

Baugesetzbuch (BauGB) und öffentliche Auslegung gemäß § 13 
Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 25.05.2021 
bis 25.06.2021 

 

 
 
 

Bekanntmachung 

 
Bebauungsplan Nr. 113 „Baugebiet westlich der Turmstraße“ der Stadt Ochtrup 
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 13 a 

BauGB und öffentliche Auslegung gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 
Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 25.05.2021 bis 25.06.2021 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung der Stadt Och-
trup hat in seiner Sitzung am 10.05.2021 beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 113 „Bauge-
biet westlich der Turmstraße“ im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufzustellen und die öffentliche 
Auslegung gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB 
durchzuführen. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist die Ausweisung eines allgemeinen 
Wohngebietes, um den Bestand planungsrechtlich zu sichern und eine Hinterlandbebauung 
zu ermöglichen. 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und wird wie folgt begrenzt: 
 
Im Norden durch die Wegeparzelle Flurstück 23 tlw. , 
 
im Osten durch die Turmstraße tlw., 
 
im Süden durch die Gronauer Straße tlw., 
 
im Westen durch die östlichen Grenzen der Flurstücke 389 und 433. 
 
Die angegebenen Flurstücke und Straßen liegen in der Flur 37 der Gemarkung Ochtrup. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 113 „Baugebiet westlich der Turmstraße“ mit Begrün-
dung wird vom 25.05.2021 bis einschließlich 25.06.2021 im Fachbereich III - Planen, Bauen 
und Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, während der Dienststunden 
 
 montags - mittwochs  von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 08.30 – 12.00 Uhr 
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. Um vorherige Terminabsprache, z.B. per Tele-
fon unter 02553/73-350, per E-Mail: angelika.kurz@ochtrup,de oder schriftlich wird gebeten. 
Auch sind die Unterlagen auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter www.ochtrup.de, Pla-
nen, Bauen & Umwelt, Aktuelle Planverfahren und Projekte, im angegebenen Zeitraum ein-
sehbar. Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen beispielsweise schriftlich, zur 
Niederschrift oder per E-Mail vorgebracht werden. Nicht fristgerecht eingereichte Stellung-
nahmen können bei Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 

mailto:angelika.kurz@ochtrup,de
http://www.ochtrup.de/
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Offen gelegt werden der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung. Soweit in den 
textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien anderer Art, 
etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der Stadt Ochtrup 
an vorgenannter Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. DIN-Normen 
werden vom Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und können auch über 
die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie sind außerdem 
beim Deutschen Patentamt hinterlegt. 
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Pinnwand unter „Aktuelle Amtsblätter und Amtsblattarchiv“ abgeru-
fen werden. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB und 
der Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich bekannt ge-
macht.  
 
 
48607 Ochtrup, den 11.05.2021 
 

        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 

http://www.ochtrup.de/
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